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alte Fassung 
 
 
Organisationsreglement  
 

 
An der Urne 

Wahlen Art. 7 Die Stimmberechtigten wählen an der Urne nach den Vorschriften des Ur-

nenwahl- und Abstimmungsreglements  

a) im Mehrheitswahlverfahren (Majorz) die Gemeindepräsidentin oder 

den Gemeindepräsidenten 

b) im Verhältniswahlverfahren (Proporz) die sechs Mitglieder des Ge-

meinderates 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neue Fassung 
 
 
Organisationsreglement  
 

 
An der Urne 

Wahlen Art. 7 Die Stimmberechtigten wählen an der Urne nach den Vorschriften des Ab-

stimmungs- und Wahlreglements  

a) 7 Mitglieder des Gemeinderates nach dem Verhältniswahlverfahren 

(Proporz) 

b) die Gemeindepräsidentin oder den Gemeindepräsidenten nach dem 

Mehrheitswahlverfahren (Majorz) 
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Inkrafttreten 
 

Diese Reglementsänderung tritt auf den 1. Januar 2020 in Kraft. 

 

 

 

Genehmigung 
 

Beschlossen an der Gemeindeversammlung vom 3. Dezember 2019. 

 

 

Einwohnergemeinde Schüpfen 

 

 

 

Pierre-André Pittet  Patrik Schenk 

Gemeindepräsident Gemeindeschreiber 

 

 

 

 

Auflagezeugnis 
 

Der unterzeichnende Gemeindeschreiber hat diese Reglementsänderung vom 1. November bis 2. Dezember 

2019 in der Gemeindeverwaltung Schüpfen während 30 Tagen vor der beschlussfassenden Versammlung 

öffentlich aufgelegt. Die Auflage wurde in den Anzeigern vom 25. Oktober, 1. November und 29. November 

2019 publiziert. 

 

 

Einwohnergemeinde Schüpfen 

 

 

 

Patrik Schenk 

Gemeindeschreiber 


